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Grundunterweisung 

für den Arbeitsplatz "Nacharbeit"

Bei allen Arbeiten im Werk ist mit Umsicht und Vorsicht zu handeln. Es gelten im
Besonderen folgende Vorschriften: 

1. Allgemeine Vorschriften 

Bei Arbeiten im Werk dürfen weder Schmuck, Uhren oder kratzende Teile an der
Kleidung getragen werden. Wenn ein Gürtel getragen wird, ist dieser zu schützen. Es
ist ein Gürtelschutz zu verwenden, oder die Oberbekleidung muss über dem Gürtel
getragen werden.

In den Werken ist darauf zu achten, dass nur Gehwege benutzt werden bzw. nur auf
den markierten Übergängen die Überquerung der Produktionslinie gestattet ist.

In den Werken herrscht reger Staplerverkehr. Hier ist darauf zu achten, dass die
Stapler Vorrang haben!



10.7.2020 Training anzeigen

https://focuson.lena-training.at/m/training/3 2/3

2. Tragen von Schutzkleidung 

Es ist jedenfalls auf die in der Arbeitsanweisung geforderte PSA (persönliche
Schutzausrüstung) zu achten und diese verp�ichtend zu verwenden. 

ESD Sicherheitsschuhe und lange Arbeitshosen sind immer zu tragen.

Handschuhe, Schutzbrille, Gehör- Staubschutz, etc. sind lt. Vorschrift zu benutzen. 

Die geforderte Schutzausrüstung muss bei Durchführung der Tätigkeit immer
getragen werden.

Bei Arbeiten mit scharfkantigen Gegenständen sind schnittfeste Handschuhe zu
verwenden.

Bei Arbeiten mit „Maschinen mit rotierenden Teilen“ dürfen keine losen, sondern nur
eng am Körper liegende Kleidungsstücke getragen werden.

Das Tragen von Handschuhen bei Arbeiten mit rotierenden Geräten (Dremel,
Bohrmaschine,...) ist verboten!

Bei Schleif- und Fräsarbeiten sowie Arbeiten mit Klebern ist verp�ichtend eine
Schutzbrille zu tragen.

Die notwendige Schutzausrüstung ist bei jeder Arbeit mit dem Schichtleiter /
Koordinator abzustimmen.

3. Tragen der Arbeitskleidung

Das Tragen der von FOCUSON zur Verfügung gestellten Arbeitskleidung ist dringend
vorgeschrieben. 
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4. Sonstige Vorschriften

Den Anweisungen der Schichtleiter bzw. Koordinatoren ist Folge zu leisten.

Die Arbeiten müssen so wie in der Arbeitsanweisung vorgegeben, durchgeführt
werden.

Hinweise auf Gefahren am Arbeitsplatz werden durch den Schichtleiter bzw.
Koordinator bekanntgegeben.

Bei Arbeiten im Rohbau und mit scharfkantigen Teilen ist das Tragen langärmeliger
Oberbekleidung bzw. Unterarmschnittschutz und schnittfesten Handschuhe P�icht.

Es sind Arbeitshandschuhe bei Hochglanz-lackierten Teilen bzw.
Ober�ächenkontrollen von Teilen zu tragen. 

Ein deutlich sichtbares Tragen der Personalausweise der jeweiligen Firmen z.B.
Magna Heavy Stamping, MSF usw. ist verp�ichtend. 

Es dürfen keine Lebensmittel am Arbeitsplatz aufbewahrt oder verzehrt werden, bitte
hierzu die Sozialbereiche nutzen.

Unfälle, Beinaheunfälle und offensichtliche Gefährdungen sind ausnahmslos und
sofort dem Schichtleiter oder Koordinator zu melden.

Es ist immer auf die Arbeitssicherheit zu achten: Konzentriert arbeiten, auf
Staplerverkehr und Stolperfallen achten, keine Sperrzonen betreten.

Ausdrucke unterliegen keinem Änderungsdienst, die jeweils gültige Fassung be�ndet sich im Unterweisungsprogramm LENA.
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